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SCHREIBEN DER ZU ZUG AN DER TAGSATZUNG [VOM 21 . MAI BIS 2 . JUNI
1683 ] VERSAMMELTEN GESANDTEN1 DER VI [ IM THURGAU REG. ]
KATH. ORTE [V PLUS KATH. GL] AN DEN BISCHOF VON KON¬
STANZ, [FRANZ JOHANN, VOGT VON PRASSBERG- SUMMERAU]

EA VI 2 , 1812 Art . 598 sowie AH 78/12

"Ess beliebet Ewer . . . G. in der an die in Verwiohnem Martio [d . h . am 22 . und

23 . März 1683]  Z uo Lueem Versambt geweste H. Abgesandte der fünf Alten Cath.

Orten [ - Stadt und Amt Zug war an dieser Tagsatzung durch Beat Jakobi.
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Zurlauben vertreten - ] under dem 30 : Aprilis [ 1683 ] abgelassenem Antworth-

schreiben Underschidliche Motiven beyzuobringen , warumb die selbe umb freündt-

liche beylegung dess Pfahr =Gütingisehen Streithgeschäfftss [ - das Bistum Kon¬

stanz beanspruchte die dem Stift Kreuzlingen gehörige Kollatur in Güttingen - ]

den Ermelten Lob . Ohrten nit Zuo gefallen stehe , sonder vill Ehender bey so

bewanten dingen in Gottes Nammen dess Aussschlagss an Päpstlichen Hoff [d . h.

an Innozenz  XI . ] gewärtig sein wolle ; Wie nun die fernere Eröffnung

Unnserer gedanckhen über Ermelte grttnd ein anders nit wäre 3 als die Eräfferung

dessen 3 was Etwan in den vorgehenden der Lobl . Ohrten schreiben zuo widerhol-
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ten mahlen Unsere beste Mainung , Ewerer Frstl . Gn . gezimendem Bischofflichen

Ansechen so wohl als der Ruohw dess Gottshusess Creützlingen Zuo steilwren sat-

samb an Tag gelegt hat , Allso müessen Wyr Eine sothane resolution Eben dahin

gestelt pleiben , und aber auch deroselben nit Verhalten Lassen , Wye der Hr.

Praelat Zuo Creützlingen [Abt Augustin I . G i m m i ] nit allein schon deme ze-

vor , sonder auch in seinem letsten an die lobl . Orth Vom 19 . des Jüngst Ver-

wichnen Aprillen [ 1683 ] mit einer gantz willfährigen antwort Zuo Güetlicher

disess Streitgeschäffts beylegung uff dass Ebenmessig an Sye gelangete Ansu¬

chen Unseren allerseits herren undt Oberen zuo sonderem Jhrem danckh Entspro¬

chen hath . Ess geruohe demnach Einer Frstl . Gn . disess undt noch femerss , in

etwas beobachtung Zuo nemmen wie das Gottshaus Creützlingen uff Eigentliches

der Cath . des Thurgeüws reg . Ohrten ansuochen dass Collatur Rächt der Pfahr

Gütingen mit Zimlichen seinen Unkhösten und ungelegenheit [ 1554 ] Us den Unca-
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tholischen henden [ d . h . der Familie von Tettigkofe  n ?] gerissen

und von Ermelten Ohrten in gwüsse danacher fliessencde Flutzungen gesetzt , auch

in den Jahren dess fünffzechen [ richtig : des sechzehnten ] hundertsten Saeculi

wider Underschidliche Anfechtungen [ - Reformation ! - ] darby geschützet worden,

und dass eben dessentwegen denen selben lobl . Ohrten nochfemers obligen wer¬

de sich zwar des Jenen , was der Geistlichen Jurisdiction Eigentlich anhengig,

nit Zuo beladen , hingegen aber auch , nach anweysung der Vorher geloffnen Ue-

bungen nit Zuozuogeben , dass Ein mit Schirmb Jhnen zuogethanne Gottshaus

Creützlingen an deme , in weichess das selbe Von Eben den selben Schirmb Ohr¬

ten gesetzt , undt Jhme Rächtlichen Zuo Erkhenth worden , betrenget , unnd Zuo

seinem Nachtheil bekhränkhet werde ; Welches dan aller billigkheit so gemäss,

dass Wyr nit Zweifflen , Ewerer Frstl . Gn . selbst Eigene Mainung mit der Unse¬

ren hierin gantz beystimmig sein werde ” .

1 ) Einer der Tagsatzungsgesandten von Stadt und Amt Zug auf dieser von den VII
im Thurgau reg . Orte - VIII Alte Orte ausg . BE - beschickten Konferenz war
Beat Jakob I . Zurlauben , s . EA VI 2 , 78 (Nr . 48)

2 ) s . ebenda 75 (Nr . 46 ) , spez . 1812 Art . 597
3 ) s . Knittel/Thurgau 52 - 54

Kopie , von der Kanzlei Luzern für den Zuger Stadt - und Amtsrat Beat Jakob I.
Zurlauben bestimmt . - AH 78 , 55 - 56
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